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Verfahrensrecht/steuer- und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen 
im Zusammenhang der Corona-Krise (Stand 26.3.2020) 

 
 

Stundung, Herabsetzung und Vollstreckung von Steuern 

 

Um die Unternehmen, die durch die Corona-Krise unmittelbar in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, zu 

entlasten, haben sich das BMF und die Länderfinanzbehörden auf folgende Maßnahmen geeinigt (BMF-

Schreiben vom 19. März 2020 und gleich lautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19. 

März 2020):  

 

 zinslose Stundung von Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer für nachweislich unmittelbar und nicht 

unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse. Die 

entstandenen Schäden müssen nicht zwingend im Einzelnen wertmäßig nachgewiesen werden. Anträge auf 

Stundungen der nach dem 31. Dezember 2020 fälligen Steuern müssen besonders begründet werden. 

  Stundungen der Gewerbesteuer müssen die Unternehmen bei den zuständigen Gemeinden beantragen 

(Ausnahme: Stadtstaaten). Diese unterliegen jedoch nicht den Weisungen der Landesfinanzbehörden.  

 Stundung von Lohnsteuer ist nicht möglich.  

 Herabsetzung von Vorauszahlungen für Einkommen- und Körperschaftsteuer und des Gewerbesteuer-

Messbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für nachweislich unmittelbar und nicht 

unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2020 unter Darlegung ihrer Verhältnisse. Die 

entstandenen Schäden müssen nicht zwingend im Einzelnen wertmäßig nachgewiesen werden. Anträge auf 

Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume nach dem 31. Dezember 2020 betreffen, sind 

besonders zu begründen. 

  Aussetzung der Vollstreckungsmaßnahmen wie etwa Kontopfändungen bis zum 31. Dezember 2020, 

solange der Steuerschuldner von den Auswirkungen des Corona-Virus unmittelbar und nicht unerheblich 

betroffen ist.  

 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 

Im Hinblick auf weitere Erleichterungen bei der Umsatzsteuer haben mehrere Bundes-länder bekannt 

gegeben, dass Sondervorauszahlungen für Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene 

Unternehmen auf Antrag auf null herabgesetzt und bereits überwiesene Sondervorauszahlungen auf 

formlosen Antrag kurzfristig zu-rückerstatten werden. 
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Aussenprüfungen 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass auch die Finanzämter für den Publikumsverkehr schließen und 

Außenprüfungen unterbrochen werden. Weiterhin ist davon auszugehen, dass Finanzämter weiterhin per 

Telefon, Post bzw. E-Mail Mail und über das Portal Elster-Online erreichbar sind. 

 

Abgabefristen 

Für Abgabe- und Mitwirkungsfristen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens sind nach aktuellem Stand 

(noch) keine Erleichterungen vorgesehen. Es empfiehlt sich daher, bei drohendem Fristablauf rechtzeitig 

einen Antrag auf Fristverlängerung zu stellen. Ggf. sollte Rücksprache mit dem zuständigen Finanzamt 

gehalten werden. 

 

Säumnis- und  Verspätungszuschläge 

Nach aktuellem Stand gelten die allgemeinen Regelungen im Hinblick auf Verspätungszuschläge fort: Sie 

können derzeit nur durch Fristverlängerungsanträge verhindert werden. Es ist nach den derzeitig verfügbaren 

Informationen davon auszugehen ist, dass die Finanzämter angewiesen werden, über solche Anträge 

großzügig zu entscheiden. 

 

Stundung von Sozialversicherungsbeiträge 

Die fällig werdenden Beiträge können zunächst für die Monate März 2020 und April 2020 gestundet werden; 

Stundungen sind also zunächst längstens bis zum Fälligkeitstag für die Beiträge des Monats Mai 2020 zu 

gewähren. Die ergänzenden Hinweise gelten für Mitglieder, die ihre Beiträge selbst zu zahlen haben, 

gleichermaßen. 

Wichtig: Beitragsstundungen erst dann, wenn alle Hilfen ausgenutzt sind!  

Vorrangig sind KUG, Fördermittel und Kredite! 

 

Beiträge freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte hauptberufliche 

Selbstständige 

Bei sich verändernden Einnahmen um mehr als 25 Prozent können in der gesetzlichen Krankenkasse 

versicherte hauptberufliche Selbstständige bei ihren Krankenkassen bereits heute eine Beitragsermäßigung 

beantragen. Ein Antrag auf Beitragsentlastung wirkt sich heute immer erst ab dem Folgemonat der 

Antragstellung aus. 
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Stundung ohne Zinsen bzw. ohne Sicherheitsleistung, Erhebung von Säumniszuschlägen oder 

Mahngebühren und Vollstreckungsmaßnahmen gelten auch für in der gesetzlichen Krankenversicherung 

versicherte Mitglieder, die ihre Beiträge selbst zahlen, sofern sie von der aktuellen Krise unmittelbar und nicht 

unerheblich betroffen sind. 

Die erleichterten Stundungsmöglichkeiten etc. sind bis zum 30. April 2020 zu befristen. Demnach können die 

fällig werdenden Beiträge zunächst für die Monate März 2020 und April 2020 gestundet werden. 

Kommt eine Beitragsermäßigung in Betracht, sind die Hürden für den Nachweis einer unverhältnismäßigen 

Belastung im Sinne des § 6 Abs. 3a und § 6a Abs. 3 der Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler 

abgesenkt. Bis auf weiteres können die Krankenkassen anstelle von ansonsten in diesem Verfahren 

vorgeschriebenen Vorauszahlungsbescheiden auch andere Nachweise über die geänderte finanzielle 

Situation des Selbst-ständigen akzeptieren. Dies sind z. B. Erklärungen von Steuerberatern, finanz- und 

betriebswirtschaftliche Auswertungen oder auch glaubhafte Erklärungen von Selbstständigen über erhebliche 

Umsatzeinbußen. 

 

Beitragszahlungen zu den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern, den Berufsgenossenschaften 

Bei den Berufsgenossenschaften können auch Anträge auf Stundung etc. gestellt werden. 

 

Auswirkung auf sozialversicherungsrechtliche Prüfung 

Der Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Bund führt seit dem 16. März 2020 Prüfungen bei 

Arbeitgebern und Steuerberatern vor Ort nicht mehr durch. Soweit Prüfungshandlungen stattfinden, geschieht 

dies im Rahmen der Übersendung oder Übermittlung von Unterlagen und Daten, insbesondere im Rahmen 

der elektronisch unterstützen Betriebsprüfung. 

 

Beitragszahlungen zur Künstlersozialkasse und Meldepflichten  

Bestehen durch die Auswirkungen des Corona-Virus akute und schwerwiegende Zahlungsschwierigkeiten 

können betroffene Künstler und Publizisten einen formlosen, schriftlichen Antrag auf Stundung der Beiträge 

oder Ratenzahlung stellen; dies ist auch per E-Mail an auskunft@kuenstlersozialkasse.de möglich. Der 

Antrag soll eine kurze Begründung zu den Umständen der Zahlungsschwierigkeiten beinhalten. Ohne weitere 

Ermittlungen kann in diesen Fällen eine zinslose Stundung bis zunächst 30. Juni 2020 erfolgen. Dies 

bedeutet, dass die monatlichen Beitragsforderungen zwar nach wie vor entstehen, jedoch von der 

Künstlersozialkasse nicht vor Juli 2020 geltend gemacht. 
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Die von den Künstlern zu entrichtenden Beiträge werden auf Antrag den geänderten Verhältnissen 

angepasst. 

Wenn sich durch betriebliche Umstände Verzögerungen bei der Erstellung der Meldung abgabepflichtiger 

Entgeltzahlungen des Jahres 2019 ergeben sollten, kann eine Verlängerung der gesetzlichen Abgabefrist bis 

zum 30.06.2020 gewährt werden. 

Wenn abzusehen ist, dass die abgabepflichtigen Entgeltzahlungen im laufenden Jahr durch die Auswirkungen 

des Corona-Virus erheblich geringer ausfallen als im Vorjahr, können die monatlichen Vorauszahlungen auf 

Antrag herabgesetzt werden. 

 

geänderte Arbeitsbedingungen durch das Home-Office bei Grenzgängern bzw. Entsandten 

Die DVKA, eine Abteilung des GKV-Spitzenverbandes, hat dazu auf ihrer Homepage klargestellt, dass die 

Corona-Krise aus ihrer Sicht derzeit keine Änderung des anwendbaren Sozialversicherungsrechts für 

Grenzgänger und Entsandte nach sich ziehen wird 

 

Auswirkungen auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

Kann infolge der Auswirkungen der Corona-Virus nicht mehr von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

ausgegangen werden (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB), ist der Jahresabschluss unter Abkehr von der Going Concern-

Annahme (z. B. Bewertung unter Liquidationsgesichtspunkten) aufzustellen. Ob eine Aufstellung unter 

Zugrundelegung der Going Concern-Prämisse vertretbar oder nicht mehr vertretbar ist, hängt stark von den 

Umständen des Einzelfalls ab. Für die Beurteilung der Angemessenheit der Going Concern-Annahme gilt eine 

Ausnahme vom Stichtagsprinzip. Danach ist der Abschluss auch dann unter Abkehr von der Annahme der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufzustellen, wenn die Ursache für die Abkehr erst nach dem 

Abschlussstichtag eingetreten ist. 

 

Auswirkungen auf die Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses 

Durch die Auswirkungen die Corona-Krise kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Verzögerungen bei der 

Aufstellung des Jahresabschlusses kommen (z.B. Ausfall von Buchhaltungspersonal, kein Zugang zu 

relevanten Informationen etc.). Daraus kann die faktische Unmöglichkeit zur Einhaltung der gesetzlichen Fristen 

resultieren. 

Aufgrund einer unverschuldeten faktischen Unmöglichkeit, einen Jahresabschluss fristgerecht aufzustellen, 

entfällt der herrschenden Auffassung folgend der Straftatbestand. 

Stand 26. März 2020. 
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